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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

 

  

1. UrhG: Öffentliche Wiedergabe auf Sharehosting-Plattform 
Urteil vom 02.06.2022, Az: I ZR 135/18  

2. ZPO: Terminsverlegung im Schiedsgerichtsverfahren 
Beschluss vom 21.04.2022, Az: I ZB 36/21  

3. ZPO: Außerstrafrechtliches Doppelahndungsverbot im Ordnungsmittelver-
fahren 
Beschluss vom 21.04.2022, Az: I ZB 56/21  

4. RDG: Inkassoerlaubnis für Sammelklage ausländischer Forderungsinhaber 
Urteil vom 13.06.2022, Az: VIa ZR 418/21  

5. ZPO: Heilung Vertretungsmangel 
Beschluss vom 29.06.2022, Az: VII ZB 14/19  

6. BGB: Zeitliche Grenze der Beschaffungspflicht bei Nachfolgemodell 
Urteil vom 20.07.2022, Az: VIII ZR 183/21  

7. AVBFernwärmeV: Transparenzgebot bei Preisänderungsklauseln 
Urteil vom 06.07.2022, Az: VIII ZR 155/21  

8. InsO, ZPO: Pfändung gegen Drittschuldner 
Beschluss vom 21.07.2022, Az: IX ZB 63/21  

9. ZPO: Abstehen vom Urkundsprozess im Berufungsverfahren 
Urteil vom 07.07.2022, Az: IX ZR 144/20  

10. PatG: Übertragung eines Patents 
Urteil vom 26.07.2022, Az: X ZR 1/21  

11. EnWG: Vorliegen energiespezifischer Dienstleistungen 
Beschluss vom 19.07.2022, Az: EnVR 33/21  

  

 

Urteile und Beschlüsse:

  
1. UrhG: Öffentliche Wiedergabe auf Sharehosting-Plattform 

Urteil vom 02.06.2022, Az: I ZR 135/18 
a) Ergreift der Betreiber einer Sharehosting-Plattform, obwohl er vom Rechtsinhaber 
darauf hingewiesen wurde, dass ein geschützter Inhalt über seine Plattform rechtswid-
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rig öffentlich zugänglich gemacht wurde, nicht unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen, um den Zugang zu diesem Inhalt durch Löschung oder Sperrung zu verhin-
dern, nimmt er selbst eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 85 Abs. 1 Satz 1 
Fall 3 UrhG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG vor. 
Für den durch Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG vollharmonisierten Bereich tritt 
mithin die Haftung als Täter an die Stelle der bisherigen Störerhaftung (im Anschluss 
an EuGH, Urteil vom 22. Juni 2021 - C-682/18 und C-683/18, GRUR 2021, 1054 Rn. 
85 und 102 = WRP 2021, 1019 - YouTube und Cyando). 
 
b) Die schon bisher für die Störerhaftung geltenden, an den Hinweis auf eine klare 
Rechtsverletzung zu stellenden Anforderungen sind auf die Prüfung der öffentlichen 
Wiedergabe übertragbar. 
 
c) Die zur täterschaftlichen Haftung des Betreibers einer Sharehosting-Plattform we-
gen einer öffentlichen Wiedergabe im Sinne von § 85 Abs. 1 Satz 1 Fall 3 UrhG in 
Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG führende Verlet-
zung der durch einen Hinweis des Rechtsinhabers ausgelösten Prüfungspflicht umfasst 
neben der Pflicht zur unverzüglichen Verhinderung des Zugangs zur konkret beanstan-
deten Datei und zu weiteren, im Zeitpunkt der Beanstandung bereits hochgeladenen 
gleichartigen rechtsverletzenden Inhalten auch die Pflicht zur Vorsorge, dass es künf-
tig nicht zu weiteren gleichartigen Rechtsverletzungen kommt. 
 

  
2. ZPO: Terminsverlegung im Schiedsgerichtsverfahren 

Beschluss vom 21.04.2022, Az: I ZB 36/21 
a) Die zu § 227 Abs. 1 ZPO ergangene Rechtsprechung über die Erheblichkeit von 
Gründen für einen Terminverlegungsantrag kann auf die Schiedsgerichtsbarkeit über-
tragen werden, soweit die Besonderheiten des Schiedsverfahrens keine abweichende 
Beurteilung erfordern. Führt die offensichtlich fehlerhafte Ablehnung eines Termin-
verlegungsantrags dazu, dass eine Partei in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Schiedsgericht nicht anwaltlich vertreten ist und ihr Äußerungsrecht daher nicht sach-
gerecht wahrnehmen kann, verletzt dies das Gehörsrecht ( Art. 103 Abs. 1 GG ) der 
betroffenen Partei. In der Regel kann dann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Er-
örterung des Streitstoffs in der mündlichen Verhandlung unter Beteiligung der nicht 
vertretenen Partei zu einer anderen Entscheidung geführt hätte. 
 
b) Soweit § 1059 Abs. 2 Nr. 1 ZPO verlangt, dass die in dieser Vorschrift genannten 
Aufhebungsgründe begründet geltend zu machen sind, unterliegt das Begründungser-
fordernis nicht der in § 1059 Abs. 3 ZPO genannten Frist von regelmäßig drei Mona-
ten ab Empfang des Schiedsspruchs. Einer Verzögerung des Verfahrens kann das 
Oberlandesgericht dadurch vorbeugen, dass es mit der Terminierung der nach § 1063 
Abs. 2 Fall 1 ZPO im Aufhebungsverfahren vorgeschriebenen mündlichen Verhand-
lung oder mit der Zustellung des Antrags auf Vollstreckbarerklärung eine Frist setzt, 
innerhalb derer für die Aufhebung des Schiedsspruchs relevantes Vorbringen dem Ge-
richt mitzuteilen ist. Nach Ablauf der Frist unterliegt die Geltendmachung weiterer 
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Aufhebungsgründe des § 1059 Abs. 2 Nr. 1 ZPO den entsprechend anwendbaren Präk-
lusionsvorschriften der § 296 Abs. 1 , § 571 Abs. 3 ZPO . 
 

  
3. ZPO: Außerstrafrechtliches Doppelahndungsverbot im Ordnungsmittelverfahren

Beschluss vom 21.04.2022, Az: I ZB 56/21 
a) Für die Festsetzung von Ordnungsmitteln nach § 890 Abs. 1 ZPO gilt nicht das al-
lein auf Kriminalstrafgesetze anwendbare Doppelbestrafungsverbot des Art. 103 Abs. 
3 GG , sondern das aus dem Rechtsstaatsprinzip ( Art. 20 Abs. 3 GG ) folgende außer-
strafrechtliche Doppelahndungsverbot. Dieses ist verletzt, wenn die Gegenstände der 
früheren und späteren Festsetzung von Ordnungsmitteln nach Anlass, Ziel und Zweck 
in allen Einzelheiten identisch sind (Anschluss an BVerfG, Beschluss vom 3. August 
1989 - 1 BvR 1194/88, BeckRS 1989, 6919 [juris Rn. 11]). 
 
b) Hat der Schuldner gegen ein im Wege der einstweiligen Verfügung ergangenes 
Verbot der Produktkennzeichnung verstoßen, weil er seine Abnehmer nicht aufgefor-
dert hat, das in beanstandeter Weise gekennzeichnete Produkt vorläufig nicht weiter-
zuvertreiben, und ist der Schuldner auch nach Zustellung eines gleichlautenden, in der 
Hauptsache ergangenen Unterlassungstitels nicht tätig geworden, so liegt in der zwei-
fachen Verhängung von Ordnungsmitteln wegen des vor Vollstreckbarkeit des Haupt-
sachetitels begangenen Verstoßes gegen die einstweilige Verfügung und wegen nach-
folgenden Verstoßes gegen den Hauptsachetitel kein Verstoß gegen das außerstraf-
rechtliche Doppelahndungsverbot. 
 

  
4. RDG: Inkassoerlaubnis für Sammelklage ausländischer Forderungsinhaber 

Urteil vom 13.06.2022, Az: VIa ZR 418/21 
Die Inkassoerlaubnis umfasst den Einzug von Forderungen, die ausländischem Sach-
recht unterfallen. 
 

  
5. ZPO: Heilung Vertretungsmangel 

Beschluss vom 29.06.2022, Az: VII ZB 14/19 
a) Ein Vertretungsmangel kann durch Nachreichen der Originalvollmacht gemäß § 80 
Satz 2 ZPO oder gemäß § 89 Abs. 2 ZPO dadurch geheilt werden, dass der Gläubiger 
die ohne beigebrachte Vollmacht vorgenommenen Prozesshandlungen genehmigt. 
Dies ist in jeder Lage des Verfahrens, auch noch nach Ablauf der Rechtsmittelfrist in 
der jeweiligen Instanz bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung beziehungsweise 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung möglich (Anschluss an BGH, Beschluss vom 2. 
Dezember 2020 - XII ZB 303/20, NJW 2021, 1956). 
 
b) Der einen Bevollmächtigten mangels Vertretungsbefugnis gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 
ZPO ausschließende Beschluss wirkt konstitutiv und entfaltet keine Rückwirkung; die 
bis zum Zurückweisungsbeschluss durch den Bevollmächtigten vorgenommenen Pro-
zesshandlungen bleiben gemäß § 79 Abs. 3 Satz 2 ZPO wirksam. 
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6. BGB: Zeitliche Grenze der Beschaffungspflicht bei Nachfolgemodell 
Urteil vom 20.07.2022, Az: VIII ZR 183/21 
Zur zeitlichen Begrenzung der Beschaffungspflicht des Verkäufers eines Verbrauchs-
guts bezüglich eines Nachfolgemodells (im Anschluss an Senatsurteil vom 21. Juli 
2021 - VIII ZR 254/20 , BGHZ 230, 296 Rn. 54 ). 
 

  
7. AVBFernwärmeV: Transparenzgebot bei Preisänderungsklauseln 

Urteil vom 06.07.2022, Az: VIII ZR 155/21 
a) Bei Preisänderungsklauseln in Fernwärmelieferungsverträgen gebietet das Transpa-
renzgebot in § 24 Abs. 4 Satz 2 AVBFernwärmeV eine Erläuterung der Zusammenset-
zung der Bezugspreise des Fernwärmeversorgungsunternehmens, also insbesondere 
der diesen zugrundeliegenden vertraglichen und preislichen Bestimmungen, oder auch 
die namentliche Bezeichnung des Bezugslieferanten nicht. Allerdings muss eine Preis-
änderungsklausel zum Arbeitspreis, mit dem die vom Kunden abgenommene Wärme-
menge vergütet wird, nach § 24 Abs. 4 Satz 1 AVBFernwärmeV zwingend auch die 
jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt angemessen berücksichtigen (Bestäti-
gung des Senatsurteils vom 1. Juni 2022 - VIII ZR 287/20 , juris Rn. 20 ff., 27 ff., zur 
Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen). 
 
b) Nach Maßgabe des § 306 Abs. 1 BGB führt die Unwirksamkeit einer nur eine Preis-
komponente (hier: den Arbeitspreis) betreffenden Preisänderungsklausel nach § 24 
Abs. 4 AVBFernwärmeV in Verbindung mit § 134 BGB nicht zugleich zur Unwirk-
samkeit andere Preiskomponenten (hier: den Bereitstellungspreis) betreffender Anpas-
sungsklauseln, wenn es sich - wie im Regelfall - um inhaltlich voneinander trennbare 
Vertragsklauseln handelt, die jeweils Gegenstand einer gesonderten Wirksamkeitsprü-
fung nach § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV sind (Bestätigung des Senatsurteils vom 6. 
April 2022 - VIII ZR 295/20 , NJW 2022, 1944 Rn. 44 ff.). 
 
c) Die in Energieversorgungsstreitigkeiten entwickelte sogenannte Dreijahreslösung 
des Senats vermeidet die bei einer Gesamtnichtigkeit des Versorgungsvertrags für den 
Kunden eintretenden nachteiligen Folgen einer bereicherungsrechtlichen (Rück-)Ab-
wicklung, indem sie entsprechend den auch nach der jüngeren Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union zu beachtenden Zielsetzungen von Art. 6 Abs. 1 
der Klausel-Richtlinie 93/13/EWG darauf angelegt ist, die nach dem Vertrag beste-
hende formale Ausgewogenheit der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter 
Heranziehung und Gewichtung ihrer Interessen durch eine materielle Ausgewogenheit 
zu ersetzen und auf diese Weise ein Gleichgewicht der Rechte und Pflichten tatsäch-
lich wiederherzustellen (Bestätigung des Senatsurteils vom 1. Juni 2022 - VIII ZR 
287/20 , juris Rn. 42 ff. mwN, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen). 
 
d) Der nach der Dreijahreslösung maßgebliche Preis tritt endgültig an die Stelle des 
zwischen den Parteien des Energieversorgungsvertrags vereinbarten Anfangspreises. 
Wird dieser neue "Ausgangspreis" anschließend unterschritten, hat der Kunde für die 
Zeiträume der Preisunterschreitungen aber nur die geringeren Entgelte zu entrichten 
(Bestätigung der Senatsurteile vom 6. April 2016 - VIII ZR 79/15 , BGHZ 209, 337 
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Rn. 40; vom 5. Oktober 2016 - VIII ZR 241/15 , NJW-RR 2017, 557 Rn. 27). Da der-
artige nachträgliche Preissenkungen jedoch den nach der Dreijahreslösung maßgebli-
chen neuen "Ausgangspreis" nicht dauerhaft ersetzen, kann der Energieversorger nach 
einer solchen Preissenkung anschließend auch erneute Preissteigerungen geltend ma-
chen, soweit diese den nach der Dreijahreslösung maßgeblichen "Ausgangspreis" nicht 
überschreiten. 
 
e) Ein Fernwärmeversorgungsunternehmen ist gemäß § 4 Abs. 1 , 2 AVBFernwärmeV 
in Verbindung mit § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV berechtigt und - soweit das Kunden-
interesse dies erfordert - verpflichtet, eine von ihm gegenüber Endkunden verwendete 
- von Vertragsbeginn an unwirksame oder ab einem bestimmten Zeitpunkt danach un-
wirksam gewordene - Preisänderungsklausel auch während des laufenden Versor-
gungsverhältnisses mit Wirkung für die Zukunft einseitig anzupassen, wenn und so-
weit dadurch sichergestellt wird, dass die Klausel den Anforderungen des § 24 Abs. 4 
AVBFernwärmeV entspricht (Bestätigung des Senatsurteils vom 26. Januar 2022 - 
VIII ZR 175/19 ,ZIP 2022, 901Rn. 30 ff., zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen). 
 

  
8. InsO, ZPO: Pfändung gegen Drittschuldner 

Beschluss vom 21.07.2022, Az: IX ZB 63/21 
Der Insolvenzverwalter kann auf Grund einer vollstreckbaren Ausfertigung des Eröff-
nungsbeschlusses keine Geldforderungen des Schuldners gegen Drittschuldner pfän-
den und sich zur Einziehung überweisen lassen. 
 

  
9. ZPO: Abstehen vom Urkundsprozess im Berufungsverfahren 

Urteil vom 07.07.2022, Az: IX ZR 144/20 
Ein Abstehen vom Urkundenprozess ist im Berufungsverfahren auch nach Erteilung 
eines gerichtlichen Hinweises auf die beabsichtigte Zurückweisung der Berufung 
durch Beschluss zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht es für sach-
dienlich hält. 
 

  
10. PatG: Übertragung eines Patents 

Urteil vom 26.07.2022, Az: X ZR 1/21 
Ob ein Berechtigter nach § 8 Satz 1 und 2 PatG die Übertragung eines Patents oder 
die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen prüfen-
den Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtli-
che Entnahme geltend gemacht wird. Dafür ist in erster Linie zu untersuchen, inwie-
weit beide Lehren übereinstimmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Oktober 
2015 - X ZR 149/12, GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil; Urteil vom 4. Au-
gust 2020 - X ZR 38/19, GRUR 2020, 1186 Rn. 41 - Mitralklappenprothese). 
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11. EnWG: Vorliegen energiespezifischer Dienstleistungen 
Beschluss vom 19.07.2022, Az: EnVR 33/21 
a) Energiespezifische Dienstleistungen fallen unter die in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 
2 EnWG aufgeführten Tätigkeiten der Elektrizitätsübertragung und Elektrizitätsvertei-
lung, wenn sie gegenüber dem entsprechenden Tätigkeitsbereich des mit dem Dienst-
leistungserbringer verbundenen Unternehmens erbracht werden. 
 
b) Zusätzliche Bestimmungen im Sinn von § 6b Abs. 6 Satz 1 EnWG liegen vor, 
wenn sie einen engen Zusammenhang mit den Inhalten des jeweiligen Jahresabschlus-
ses und der gemäß § 6b Abs. 1 , 3 und 5 EnWG vorzunehmenden Prüfungstätigkeit 
aufweisen und dem Sinn und Zweck von § 6b EnWG zu dienen geeignet sind. 
  

 

 


